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Sprechzeiten nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1, Busse Wandsbek Markt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 17.06.2016 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 526-177 
Flurstücke 02082, 02083 in der Gemarkung: Neu-Rahlstedt 

 
Neubau eines SB-Marktes 
 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 
Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
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Dieser Bescheid schließt ein: 
 
Verkehrs- und wegerechtliche Entscheidungen: 
 
1. Die vorhandene Überfahrt zum Grundstück ist gemeinsam mit der angrenzenden 

Bebauung zu nutzen. 
 

2. Die Sondernutzungserlaubnis nach § 19 Absatz 1, bzw. § 25 Hamburgisches 
Wegegesetz (HWG) vom 22.01.1974 in der geltenden Fassung, für die Benutzung - 
Inanspruchnahme des öffentlichen Weges. 
 

3. Entsprechend § 61 Hamburgisches Wegegesetz (HWG) kann die 
Wegeaufsichtsbehörde zur Durchführung des Gesetzes Verfügungen 
(Beseitigungspflicht gem. § 60 HWG) gegen den Pflichtigen erlassen. 
 

4. Für den Anschluss von baulichen Anlagen, die in Beziehung zur Höhenlage eines 
öffentlichen Weges stehen, wird die Höhenanweisung gem. § 26 HWG erteilt. 

 
Naturschutzrechtliche Entscheidungen 
 
Folgende Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung wird erteilt: 
 
5. Ausnahmegenehmigung nach § 4 der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes 

und der Hecken in der Freien- und Hansestadt Hamburg (Baumschutzverordnung) 
vom 17. September 1948 in der geltenden Fassung. 
 
Es wird Ihnen genehmigt in der Zeit vom 1. O k t o b e r  b i s 28. F e b r u a r: 
 
-    die beantragten baubehindernden Bäume Nrn. 5-14 und 23-25 zu roden  

(vgl. Anlagen 6/33 und 6/40). 
-    an den Bäumen Nrn. 16 und 27-29 (vgl. Anlagen 6/33 und 6/40) die beantragten 

Kronenpflegeschnitte vorzunehmen. 
-    die beantragten Arbeiten (vgl. Anlagen 6/33 und 6/40) im geschützten Kronen- 

bzw. Wurzelbereich unter Einhaltung der Auflagen zum Baumschutz und in 
Begleitung eines ö.b.v. Baumsachverständigen vorzunehmen. 

 
6. Baumerhalt: 

Sonstige geschützte Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und gemäß DIN 18920 
bzw. den naturschutzrechtlichen Anforderungen zu schützen. Die 
Baumschutzmaßnahmen sind während der gesamten Baumaßnahme vorzuhalten. 

 
Nebenbestimmung 
 
gemäß Anlage - NATURSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Die Rodungsgenehmigung erfolgt nur unter der Bedingung der Erfüllung der 
Ersatzpflanzungen, Begrünungsmaßnahmen und Ausgleichszahlung. 
 
Ersatzleistungen: 
Es ist ein Ausgleichsbetrag in Höhe von € 12.000,- Euro zur Finanzierung von 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu zahlen. Bezüglich 
der Ausgleichszahlung erfolgt eine gesonderte Zahlungsaufforderung. 
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ERSATZPFLANZUNGEN / BEGRÜNUNGSMASSNAHMEN: 
 
Die Ersatz- und Begrünungsmaßnahmen sind, in Pflanzarten, Umfang und 
Standorten, Pflanzqualität gemäß Anlagen umzusetzen (u.a. 6/40 Lageplan 
Freiflächen und Baumbestand, Nr.BA-BE-200). 
 
Baumpflanzungen: Pflanzung von 13 mittel- bzw. großkronigen Bäumen gemäß 
Anlagen; Pflanzung in Mindestqualität: Hochstamm, 3 -fach verpflanzte 
Baumschulware, Stammumfang mindestens 18-20 cm , Verwendung von 
standortgerechten heimischen Arten, sofern nicht in der Anlage anders benannt.  
 
Für jeden Baum ist eine durchwurzelbare Vegetationsfläche von mindestens ca.  
12 qm zu gewährleisten. 
 
Ausführung der Heckenpflanzungen gemäß Anlagen, Verwendung  von 
standortgerechten heimischen Arten (hier: Pflanzart Ligustrum vulgare). Länge in 
laufenden Metern: ca. 170 lfm, Pflanzung von mindestens 3 Stück Pflanzen pro 
laufenden Meter, Mindestqualität 3xv m.B. 125-150 cm, Vorhaltung eines 
Vegetationsstreifen mit Mindestbreite 1 m. 
 
Ausführung der sonstigen Begrünungsmaßnahmen, wie Dachbegrünung, 
Flächendeckende Gehölze, gemäß Anlagen 6/40 und 6/41. 
 
Die Ausführung der Bepflanzungen, einschließlich der dafür erforderlichen baulichen 
Maßnahmen (z.B. Pflanzgrubenvorbereitung), ist qualifiziert durch eine fachkundige 
Gartenbaufirma in Begleitung des Landschaftsarchitekten vorzunehmen. 
 
Die Ersatzpflanzungen / Begrünungsmaßnahmen sind spätestens in der 
Pflanzsaison nach Baufertigstellung durchzuführen (bis zum folgenden 30. April 
2020). Die Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen sind dauerhaft zu erhalten. Bei 
Ausfall ist gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. 
 
Nach Erfüllung der Auflagen ist das Bezirksamt schriftlich - unter Vorlage der 
ausgeführten Pflanzplanung und Nachweis des Pflanzsolls- zu benachrichtigen. 
 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 
Um den Anwuchs der Ersatzmaßnahmen zu gewähren, ist eine qualifizierte 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zum Anwuchs der Pflanzen mindestens für 
3 Jahre durch eine qualifizierte Gartenbaufirma sicherzustellen (gem. DIN 18916 
und DIN 18919). 
 
Die Pflicht zu den Ersatz- und Begrünungsmaßnahmen gilt auch für den 
Rechtsnachfolger. 
 
Alle weiteren Planungs- und Ausführungsarbeiten sind - unter baumpflegerischer 
Begleitung durch einen ö.b.v. Baumsachverständigen - am Baumschutz 
auszurichten. Ggf. sind Ausführungsanpassungen unter 
Baumschutzgesichtspunkten erforderlich.  
 
Die besonderen Vorgaben zum Baumschutz für die weitere Planung und 
Ausführung (gemäß Anlagen 6/33 und 6/40) sind strikt einzuhalten.  
 



 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
W/WBZ/07682/2016 

 
Seite 4 von 23 

Baumgutachten: 
Die Vorgaben zum Baumschutz für die weitere Planung und Ausführung sind 
gemäß Baumgutachten inkl. Baumschutzplan/Baustelleinrichtungsplan und Anlage 
Freianlagenplan strikt einzuhalten. Dies gilt v.a. für Punkte 3.3 und 3.4 des 
Baumgutachtens.  
 
Fachbauleitung Baumschutz: 
Alle Planungen und Bauabläufe im Baumumfeld sind - unter 
Baumschutzgesichtspunkten - durchgängig durch einen ö.b.v. 
Baumsachsachverständigen im Vorfeld auf Machbarkeit zu prüfen, freizugeben und 
fachbauleitend zu betreuen (Benennung einer Fachbauleitung Baumschutz). Dies 
gilt für die Ver- und Entsiegelungsarbeiten / Gebäudebau inkl. Arbeitsräume / 
Außenanlagenbau im geschützten Baumumfeld. Ggf. sind baumschonende 
Planungsanpassungen nach Maßgabe des Baumgutachters zu erarbeiten.  
Die Fachbauleitung Baumschutz ist dem Bezirksamt im Vorfeld zu benennen.  
Der Baumsachverständige hat im Zuge der Arbeiten monatlich (Begehungsprotokoll, 
Nachweise) sowie nach Abschluss aller Arbeiten die ordnungsgemäße Umsetzung 
der Maßnahmen dem Bezirksamt zu bescheinigen.  
 
Baumschutzzaun / Baustelleneinrichtung: 
Vor Beginn aller Abriss- und Ausführungsarbeiten ist der Wurzelbereich der zu 
erhalten Bäume / sonstigen Gehölze im Bauumfeld nach Vorgaben des 
Baumsachverständigen zu sichern (u.a. ortsfester, d.h. im Boden verankerter 
Baumschutzzaun). 
Die weitere Baustelleneinrichtung ist in Begleitung des ö.b.v. 
Baumsachverständigen so festzulegen, dass jegliche Befahrungen, Ablagerungen 
von Material oder Boden etc. außerhalb der Baumschutzzonen erfolgen. Die 
Schutzzonen sind während der Bauzeit dauerhaft vorzuhalten und von 
Beeinträchtigen freizuhalten.  
Eingriffe in Kronen- und Wurzelbereiche der geschützten Gehölze sind zu 
vermeiden.  
 
Ausführung genehmigter Arbeiten im Wurzelbereich / Kronenbereich:  
Alle genehmigten Arbeiten im Wurzelbereich sind dabei nur durch einen 
zertifizierten Fachbetrieb für Baumpflege und in Begleitung des ö.b.v. 
Baumsachverständigen (Fachbauleitung) in Handschachtung auszuführen (u. a. 
Ausführung der Handschachtung, fachgerechter Wurzelrückschnitt, Wurzelschutz 
wie Wurzelvorhang, Wurzelbehandlung). Mindestanforderung für den Ausführenden 
Ort (in Begleitung / Anweisung durch den ö.b.v. Baumgutachter): Fachagrarwirt für 
Baumpflege und Baumsanierung) 
Die Ausführung der genehmigten Kronenpflegemaßnahmen ist nur durch eine 
zertifizierte Fachfirma der Baumpflege durchzuführen (Mindestanforderung für den 
Ausführenden vor Ort: Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung). Die 
Bestimmungen der ZTV-Baumpflege sind strikt einzuhalten. Der natürliche Aufbau 
(Habitus) der Krone muss erhalten bleiben. Der Rückschnitt darf nur an geeigneten 
Seitenästen (Zugästen) durchgeführt werden, die Schnittstellen dürfen einen 
Durchmesser von maximal 5 cm haben. 
 
Die Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung ist am Schutz auch der sonstigen 
Bäume auszurichten (entsprechende Aufstellung der Baumschutzzäune vor Beginn 
der Arbeiten, mit Ausschluss von Befahrungen, Abgrabungen, Ablagerungen, 
Böschungsarbeiten, Verdichtungen, Kranschwenkbereichen etc. innerhalb der 
Baumschutzzonen). 
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Leitungsbauten im Schutzbereich der Bäume sind auszuschließen. 
 
Baumbewässerung: 
Für die gesamte Bauphase ist die Versorgung des Gehölzbestandes mit Wasser- 
und Nährstoffen fortlaufend baumgutachterlich zu begleiten und sicherzustellen. 
 
Verbauarbeiten: 
Etwaig erforderliche, genehmigte Verbauarbeiten im Baumumfeld (Baum Nr. 16) 
sind strikt nach Vorgabe in Begleitung des Baumgutachters vorzunehmen 
 
Der Baukran: 
Der Baukran muss mit seinem Ausleger frei über den Baumkronen schwenken 
können. Die verbindlichen Baumhöhen und Kranaufstellflächen sind noch mit dem 
Baumsachverständigen konkret zu bestimmen. 
 
Die o.g. Punkte gelten für den Gebäudebau wie für den Bau der Außenanlagen, 
unter Berücksichtigung der Baustelleneinrichtung, Bauvorbereitung, Bauabwicklung, 
Planungs- und  Ausführungsanpassungen, Baumschutzmaßnahmen. 
 
Sielanschlussrechtliche Entscheidung 
 
Die Genehmigung wird erteilt: 

 
7. Für den Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage 

 
Anschlüsse: 
1 
E0102-HSEKANAL-90102609 Schmutzwasser DN150 Wiederinbtr. Entfällt HH 
2 
E0102-HSEKANAL-90102607 Regenwasser DN150 Wiederinbtr. Entfällt HH 
 
Die Genehmigung wird auf Grundlage des Lageplans Nr.: BA-EW-LP vom 
08.01.2018 erteilt. 

 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Baustufenplan Rahlstedt 
 mit den Festsetzungen: Kaserne 
 Baupolizeiverordnung vom 08.06.1938 in der geltenden Fassung 
 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 6 / 1 Flurkartenauszug 
 6 / 16 Schalltechnische Untersuchung 
 6 / 19 Schnitt A-A / Ansichten 
 6 / 20 Formlose Baubeschreibung 
 6 / 21 Baubeschreibung 
 6 / 26 Grundriss / Erdgeschoss 
 6 / 27 Lageplan 
 6 / 28 Lageplan Aufmaß Bäume 
 6 / 29 1. Fortschreibung zum Brandschutzkonzept 
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 6 / 30 Lageplan Brandschutz 
 6 / 31 Grundriss / Erdgeschoss und Schnitt Brandschutz 
 6 / 32 Zertifikat Schnellauftor LCS 325 Brandschutz 
 6 / 33 Baumaufnahme / Baumschutz 
 6 / 34 Lageplan / Freiflächen und Baumbestand 
 6 / 35 Baustelleneinrichtung / Baumschutz 
 6 / 36 Lageplan 
 6 / 40 Freiflächenplan 
 6 / 41 Systemdarstellung Gründach mit Photovoltaik-Anlage 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Erteilte Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
 
8. Folgende bauordnungsrechtliche Abweichung wird nach § 69 HBauO zugelassen 
 

8.1. für die Überschreitung der Brandabschnittsbegrenzung von 40 m, um ca. 
27,86 m , auf ca. 67,86 m (§ 28 HBauO) 

 
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung) 
 
9. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über 

folgende Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist: 
 

9.1. Standsicherheit  
 

9.2. Starkstromanlage  
Hierfür sind die erforderlichen Bauvorlagen gemäß § 15 der 
Bauvorlageverordnung in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung 
nachzureichen.  
 

9.3. Lüftungsanlage  
Hierfür sind die erforderlichen Bauvorlagen gemäß § 15 der 
Bauvorlagenverordnung in der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung 
nachzureichen.  
 

9.4. Prüfung der abwasserrechtlichen Belange 
 

 
9.5. Nutzung 

 
Für die Benutzung der Räumlichkeiten (Nutzungsänderung) ist ein 
gesonderter Antrag erforderlich. Der Antrag auf Nutzungsänderung / Nutzung 
ist mit den erforderlichen Bauvorlagen zur Prüfung einzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach 
§ 73 Absatz 1 HBauO. 
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 Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
   
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 ### 
 ### 
 ### 
 ### 
 ### 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift 
 
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Formblatt - Mitteilung über die Innutzungnahme 
 Anlage 7 - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 1 zum Bescheid 
 
BAUORDNUNGSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 

Bezirksamt Wandsbek 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 

Schloßgarten 9 
22041 Hamburg 

AUFLAGEN 
 
Brandschutz - Bauteilanforderungen 
 
10. An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugängen zu notwendigen 

Treppenräumen, an Kreuzungen sowie an Ausgängen der Rettungswege müssen 
dauerhaft und gut sichtbar Sicherheitszeichen nach ASR A1.3 in Verbindung mit 
DIN EN ISO 7010 angebracht werden. Die Sicherheitszeichen müssen be- bzw. 
hinterleuchtet sein. 
 

11. Feuerlöscher nach DIN EN3 müssen gut sichtbar vorgehalten werden. Zur 
Bemessung von Art und Anzahl der erforderlichen Feuerlöscher, sind die Vorgaben 
nach ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ anzuwenden. 

 
Folgeeinrichtungen 
 
12. Folgende Fahrradplätze sind erforderlich: 
 

12.1. Es entsteht durch die Nutzung ein Bedarf von 26 Fahrradplätzen (§ 48 Abs. 1 
HBauO). Der Bedarf schlüsselt sich folgendermaßen auf:  
1 Fahrradstellplatz je 50m² VKNF 

 
13. Folgende Kfz-Stellplätze sind erforderlich: 
 

13.1. Es entsteht durch die Nutzung ein Bedarf von 26 Stellplätzen (§ 48 Abs. 1 
HBauO). Der Bedarf schlüsselt sich folgendermaßen auf:  
1 Kfz-Stellplatz je 50m² VKNF 

 
HINWEISE 
 
14. Der Beginn der Ausführung ist der Bauaufsichtsbehörde spätestens eine Woche 

vorher mitzuteilen (§ 72a Abs. 4 HBauO). 
Bitte verwenden Sie dafür den Vordruck in dem Onlinedienst "Anzeige Bau-, 
Abbruch- und Wiederaufnahmebeginn" auf der Internetseite gateway.hamburg.de. 

 
15. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung 

mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. 
Dies gilt nicht für die Beseitigung von Anlagen und die Errichtung von nicht 
baulichen Werbeanlagen (§ 77 Abs. 2 HBauO). 

 
16. Weitere Hinweise, Merkblätter und Broschüren für Ihre Bauausführung finden Sie 

unter dem Link: 
"http://www.hamburg.de/baugenehmigung/583468/start-merkblaetter.html". 
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Anlage 2 zum Bescheid 
 
BODENSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 

Behörde für Umwelt und Energie 
Amt für Umweltschutz 

U 2 - Bodenschutz \ Altlasten 
Neuenfelder Straße 19 

21109 Hamburg 
E-Mail: U2Baugenehmigungen-stellungnahmen@bue.hamburg.de 

 
HINWEISE 
 
17. Das Bauvorhaben liegt auf einem Teil einer ehemaligen Kaserne, die unter der Nr. 

7642-003/01 in dem Altlastenhinweiskataster der BUE als Altlastverdachtsfläche 
registriert ist. 
Im Rahmen der B-Planaufstellung Rahlstedt 108 Mitte/Ende der 1990er Jahre 
wurden Verdachtspunkte auf dem Kasernengelände bezüglich möglicher 
Schadstoffeinträge untersucht. 
Für den betroffenen Flächenteil zur Errichtung eines SB-Marktes gab es keine 
Anhaltspunkte auf Schadstoffeinträge in den Untergrund. 
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Anlage 3 zum Bescheid 
 
IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek 

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt 

Schloßgarten 9 
22041 Hamburg 

Tel.-Nr.: 040 4 28 8122 83 
Fax.-Nr.: 040 4 28 81 - 22 86 

E-Mail: Verbraucherschutzamt@wandsbek.hamburg.de 
 
AUFLAGEN 
 
18. Lärmschutz 

Die Geräuschentwicklung durch den Betrieb sowie durch den Zu- und 
Abfahrtsverkehr darf nicht zu einer unzulässigen Lärmbelästigung führen. 
Die Beurteilung der von der Anlage einschließlich aller Nebeneinrichtungen 
erzeugten Geräusche erfolgt nach TA-Lärm in der gültigen Fassung. 
Für die in Wohnräumen verursachte Geräuschimmission werden bezüglich der 
Übertragung innerhalb von Gebäuden folgende Grenzwerte festgelegt: 
- Tagsüber 35 dB(A), in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr, 
- nachts      25 dB(A), in der Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 
Für die im Allg. Wohngebiet verursachte Geräuschimmission am Beurteilungsort 
werden unter Berücksichtigung der Vorbelastung folgende Grenzwerte festgelegt: 
- Tagsüber 55 dB(A), in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr, 
- nachts      40 dB(A), in der Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 
Für die im Mischgebiet verursachte Geräuschimmission am Beurteilungsort werden 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung folgende Grenzwerte festgelegt: 
- Tagsüber 60 dB(A), in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr, 
- nachts      45 dB(A), in der Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 
Verdichter von Klima- und Kühlaggregaten müssen so im Gebäude untergebracht 
sein, dass der Schall nicht ungedämmt nach draußen dringt. 
 

19. Das Schallgutachten vom 15.12.2016 von Fa. LAIRM Consult GmbH und 
insbesondere die darin beschriebenen Betriebsbedingungen für Anlieferzeiten und 
Bedingungen sind Bestandteil des Genehmigungsbescheides. 
 

20. Die Betriebsbeschreibung ist Bestandteil der Genehmigung. 
 

21. Geruchsimmissionen 
Der Betrieb ist so zu errichten, zu führen und zu unterhalten, dass es in der 
Nachbarschaft nicht zu erheblichen Geruchsbelästigungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) kommt. 
Zur Beurteilung der verursachten Geruchsstoffimmissionen wird auf die Geruchs-
Immissionsrichtlinie (GIRL) in der aktuellen Verfassung verwiesen. 
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Der Immissionswert der GIRL für Wohn-/ und Mischgebiete von 0,10 ist an Wohn- 
und Aufenthaltsorten im Einwirkbereich der Emissionsquelle des Betriebes 
einschließlich der Vorbelastung einzuhalten. 
Die Gerüche sind so abzuleiten, dass von dem einzelnen Betrieb ein 
Immissionswert von 0,06 eingehalten wird. 
Geruchstoffbeladene Abluft muss mindestens 1 m über die höchste Stelle des 
Daches senkrecht in die freie Luftströmung mit einer Abluftgeschwindigkeit von 
mind. 7 m/s abgeleitet werden. 
 

22. Lichtimmissionen 
 
Eine Blendung durch die Beleuchtungskörper in der umliegenden Wohnbebauung 
ist durch konstruktive Maßnahmen an den Leuchten zu minimieren. 
Gem. der Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen des LAI 
(Länderausschuss für Immissionsschutz) ist im Wohngebiet ein 
Proportionalitätsfaktor von 
96 tagsüber in der Zeit von 6.00 - 20.00 Uhr 
64 tagsüber in der Zeit von 20.00 - 22.00 Uhr und 
32 nachts in der Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr anzuwenden. 
Gem. der Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen des LAI 
werden folgende Grenzwerte für die am Beurteilungsort verursachte 
Raumaufhellung (gemessen als vertikale Beleuchtungsstärke in der Fensterebene) 
festgelegt:  
3 lx tagsüber in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr und 
1 lx nachts in der Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 
Lichtemissionen durch Ladenbeleuchtung und Werbeanlagen sind ab 22.00 Uhr zu 
vermeiden. Ansonsten ist die Lichtblendung der Nachbarschaft durch konstruktive 
Maßnahmen auszuschließen. 
 

23. Betriebsbuch 
Über den Einkauf, Verbrauch und die Entsorgung von Betriebsstoffen wie Öle , 
lösungsmittelhaltige Stoffe (z.B. Lacke), Lösungsmittel und Filtermaterialien ist ein 
Betriebsbuch zu führen, das der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen ist. 
Das Betriebsbuch ist für die Dauer von 3 Jahren nach der letzten Eintragung 
aufzubewahren und jederzeit vollständig mit dem letzten Sachstand versehen auf 
dem Betriebsgrundstück zur Einsicht durch die zuständige Behörde bereitzuhalten. 
Abfall 
Für die nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) nicht überwachungspflichtigen 
Abfälle gilt: 
Die Anlagen sind so zu betreiben, dass die Entstehung von Abfällen nach 
Möglichkeit vermieden wird und die beim Betrieb der Anlagen unvermeidbar 
entstehenden Reststoffe ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder - soweit dies 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich vertretbar ist - als Abfälle 
ordnungsgemäß beseitigt werden.(§ 22 BImSchG i. V. m. KrWG) 

 
HINWEISE 
 
24. Die o.g. Anlage einschl. aller Nebeneinrichtungen ist so zu errichten, zu führen und 

zu unterhalten, dass gem. § 22 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. 
Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
weder durch Ruß, Gase, Stäube und Gerüche noch durch Erschütterungen, Licht 
und Lärm gefährdet, erheblich beeinträchtigt oder erheblich belästigt werden. Das 
Bezirksamt Wandsbek hat nach § 24 BImSchG auch nach Erteilung der 
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Genehmigung die Möglichkeit, Anordnungen zu treffen, sofern festgestellt wird, dass 
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder 
erheblichen Belästigungen geschützt ist. 
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Anlage 4 zum Bescheid 
 
NATURSCHUTZRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Wandsbek 

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
Schloßgarten 9 
22041 Hamburg 

E-Mail: Naturschutz@wandsbek.hamburg.de 
 
AUFLAGEN 
 
25. Geschützte Einzelbäume, Baumgruppen und Hecken auf dem Baugrundstück, auf 

Nachbargrundstücken im Grenzbereich sowie betroffene Gehölzbestände und 
Grünflächen im Straßenraum sind dauerhaft zu erhalten. Sie dürfen nicht entfernt 
oder beschädigt werden. Das gilt für alle Pflanzenteile: Wurzeln, Stämme und Äste. 
Während der gesamten Bauzeit sind alle Schutzmaßnahmen der DIN 18920 
(Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) anzuwenden. 
 

26. Vor Beginn der Abbruch- bzw. Bauarbeiten sind die Wurzelbereiche von Bäumen 
sowie geschützte Vegetationsflächen mit einem festen Bauzaun zu schützen (gem. 
DIN 18920, Ziffer 4.5 und 4.6 umfasst der Wurzelbereich die Kronentraufe zuzüglich 
eines Streifens von 1,5 m). Ist dies in Abstimmung mit dem WBZ-Naturschutz nicht 
möglich, ist ein Stammschutz gem. DIN 18920 herzustellen und der Wurzelbereich 
gem. DIN 18920, Ziffer 4.12 durch Auslegen von Stahlplatten auf einer 
Kiesbettschüttung mit Vlies-Unterlage zu schützen. 
 

27. Während der gesamten Bauzeit sind Wurzelbereiche bzw. Baumscheiben von Bau- 
und sonstigen Materialien frei zu halten. 
 

28. Vor Grundwasserabsenkungen in der Vegetationsperiode ist für jeden Baum ein 
ständig nachzufüllendes 200-Liter-Bewässerungsfass aufzustellen. Bei vorliegender 
Genehmigung zur Abgrabung im Wurzelbereich ist rechtzeitig vor Beginn der 
Ausschachtungsarbeiten ein Wurzelvorhang gem. DIN 18920, Ziffer 4.10.2 zu 
erstellen. Der Baumstandort ist ggf. vor Erstellung der Baugrube mit einem sog. 
Berliner Verbau als verlorene Schalung zu sichern. 
 

29. In Wurzelbereichen von geschützten Bäumen dürfen Leitungen grundsätzlich nicht 
verlegt werden. Ist dies nicht zu vermeiden, sind sie gem. DIN 18920, Ziffer 4.10.1 
im grabenfreien Verfahren (z. B. Pressverfahren) zu verlegen bzw. sind 
unvermeidbare Aufgrabungen in Handarbeit oder Absaugtechnik durchzuführen. 
Abgeschnittene Wurzeln sind baumpflegerisch fachgerecht nachzubehandeln. 
 

30. Jegliche sonstige Eingriffe in den Wurzelbereich (Kronentraufbereich zzgl. 1,5 m) 
von  geschütztem Gehölzbestand, wie Auf- und Abgrabungen, Befahrungen und 
sonstige Verdichtungen sind zu vermeiden. Dies gilt für alle betroffenen geschützten 
Gehölze, d. h. auch auf Nachbargrundstücken im Grenzbereich sowie auf 
Grünflächen im Straßenraum. 
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31. Sind Eingriffe in den Kronen-/ Wurzelbereich nicht zu vermeiden, dann ist die 

Maßnahme im Vorfeld durch einen vom Bauherren hinzuzuziehenden öffentlich 
bestellten und vereidigten Baumsachverständigen auf Machbarkeit zu prüfen, sowie 
bei Freigabe in Begleitung des Baumgutachters vorzunehmen (Fachbauleitung 
Baumschutz). Ggf. sind Planungs- / Bauanpassungen nach Maßgabe des 
Baumsachverständigen erforderlich. 
 

32. Die durch den Baumsachverständigen – unter Baumschutzgesichtspunkten 
bestätigte Planung ist einschließlich Baumschutzmaßnahmenkatalog mit dem 
Bauantrag / Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach BaumSchVO einzureichen. 
Der Baumsachverständige ist dem WBZ-Naturschutz im Vorfeld zu benennen. Im 
Vorfeld auf Machbarkeit geprüfte und genehmigte Eingriffe in den Wurzelbereich 
sind nach Maßgabe und in Begleitung des hinzuzuziehenden ö.b.v. 
Baumsachverständigen vorzunehmen (Fachbauleitung). Die Ausführung ist nur 
durch eine zertifizierte Fachfirma der Baumpflege durchzuführen 
(Mindestanforderung für den Ausführenden vor Ort: Fachagrarwirt für Baumpflege 
und Baumsanierung). Das gleiche gilt für genehmigte Schnittarbeiten in der Krone 
(fachgerechte Ausführung gemäß ZTV-Baumpflege 2017). 
 

33. Alle erforderlichen Maßnahmen an geschützten Bäumen und während der 
Schutzfrist sind genehmigungspflichtig (Ausnahmegenehmigung). 
 

34. Alle Maßnahmen an Straßenbäumen, sowie die Lage von Zufahrten sind im 
Vorwege mit dem Fachamt Management des öffentlichen Raumes / Abteilung 
Straßengrün des Bezirksamts Wandsbek vor Ort abzustimmen. 
 

35. Artenschutz / Schutzfrist: 
Während der Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. September dürfen keine 
Gehölze abgeschnitten oder gefällt werden. Lassen sich die Schneide- oder 
Rodungsmaßnahmen nicht in die Zeit vom 01. Oktober bis zum 28. Februar legen, 
ist eine Befreiung nach § 67 BNatSchG beim WBZ-Naturschutz mit Begründung  zu 
beantragen. 
 

36. Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Belange ist zu beachten.  
Die Nichtbetroffenheit von Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG ist fachlich 
qualifiziert sicherzustellen. Gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, 
wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten und ihre Entwicklungsformen 
zu fangen, zu verletzten, zu töten, oder ihre Entwicklungsformen sowie ihre 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (z.B. Horste, Gebäudespalten) zu beschädigen 
oder zu zerstören. Dies betrifft auch alle Tiere in Ihren Winterschlaf- und 
Ruheplätzen (Höhlenbäume, Reisighaufen etc.). Vor Beginn der Arbeiten ist der 
gesamte Bereich daher gründlich auf entsprechende Strukturen und einen 
möglichen Befund zu überprüfen. Für Ausnahmegenehmigungen bei einem 
positiven Befund in diesem Fall ist die Behörde für Umwelt und Energie, Abt. 
Naturschutz, zuständig. 
 

37. Auf dem Baugrundstück sind ggf. Ersatzpflanzungen entsprechend den Auflagen 
der Fällgenehmigung auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall ist 
gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. Die Pflicht zur Ersatzpflanzung bzw. 
Ersatzzahlung gilt auch für den Rechtsnachfolger. 
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HINWEISE 
 
38. Informationen zur Gründachförderung in Hamburg: 

Allgemeine Informationen: www.hamburg.de/gruendach 
Eine Pflanzenliste "Hamburger Naturdach" für eine extensive Dachbegrünung finden  
Sie zum Download unter: www.ifbhh.de/gruendachfoerderung 
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Anlage 5 zum Bescheid 
 
SIELANSCHLUSSRECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
Zuständige Stelle für die Überwachung 
 

Hamburger Stadtentwässerung AöR 
Billhorner Deich 2 
20539 Hamburg 

Tel.Nr.: +49 40 788880 
Fax-Nr.: +49 40 7888180 

E-Mail: Sielanschluss@Hamburgwasser.de 
 
AUFLAGEN 
 
39. Rechtsgrundlage: § 7 Hamburgisches Abwassergesetz vom 24. Juli 2001 sowie 

Umweltgebührenordnung vom 5. Dezember 1995 in der jeweils zurzeit gültigen 
Fassung. Säumniszinsen werden gem. § 19(1) des GbG erhoben. 
 

40. Für dieses Grundstück wird die Einleitungsmenge für Niederschlagswasser auf  
18 l/s begrenzt.  
Die Grundstücksentwässerungsanlage für Niederschlagswasser ist mit einer 
entsprechenden Drossel auszurüsten, siehe Anlage 1.  Aufgrund der festgelegten 
Einleitungsmenge ist eine Einleitungsgenehmigung nach § 11a HmbAbwG 
erforderlich. Diese erteilt die Behörde für Umwelt und Energie: 
www.hamburg.de/abwasser (Tel. 42840-5393) 
 

41. Mit der Herstellung der Grundleitung darf erst begonnen werden, wenn die 
Sielanschlussleitung betriebsfertig hergestellt ist. Bei Nichtbeachten trägt der 
Bauherr das Risiko ev. später notwendiger Änderungen. Eine Absprache mit dem 
Sielbezirk ist erforderlich (§ 7 Absatz 1 Satz 3 HmbAbwG). 
 

42. Die Fertigstellung Ihrer Grundstücksentwässerungsanlage ist HAMBURG WASSER      
mitzuteilen, siehe anliegende Fertigstellungsmeldung (§ 7 Absatz 5 Satz 4 
HmbAbwG). 
 

43. Niederschlagswasser sowie Sickerwasser aus Gebäudedränagen darf nicht in das 
Schmutzwassersiel eingeleitet werden (§ 9 Absatz 1 Satz 2 HmbAbwG). 
 

44. Über Regenwassersielanschlüsse darf nur nicht nachteilig verändertes 
Niederschlagswasser eingeleitet werden (§ 11a Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 HmbAbwG). 
 

45. Unmittelbar vor jedem Anschluss eines Grundstücks an eine öffentliche 
Abwasseranlage - mit Ausnahme der Drucksielentwässerung - ist ein Schacht mit 
einer Mindestnennweite von 1.000 mm herzustellen. Die Grundleitung zwischen 
Sielanschlussleitung und dem Schacht ist von der Sielanschlussleitung aus ohne 
Querschnittsänderung bis in den Schacht einschließlich Reinigungsöffnung zu 
führen (§ 13 Absatz 4 Satz 1 HmbAbwG). 
 

46. Wird der vorhandene Anschluss nicht mehr benötigt, wird die Sielanschlussleitung 
durch die Stadtentwässerung auf ihre Kosten verschlossen oder beseitigt; 
begründete Einwendungen der Eigentümerin bzw. des Eigentümers, insbesondere 
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hinsichtlich einer späteren Nutzung, sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Vor 
der erneuten Benutzung einer außer Betrieb befindlichen oder verschlossenen 
Sielanschlussleitung ist die Genehmigung nach Absatz 1 einzuholen. (§ 7 Absatz 6 
Satz 1 HmbAbwG ). 
 

47. Wird durch Änderung einer Grundstücksentwässerungsanlage ein vorhandener 
Sielanschluss nicht mehr benötigt, ist der Sielbezirk zu informieren (§ 7 Absatz 6 
Satz 1 HmbAbwG). 
 

48. §14 HmbAbwG – Hebeanlagen und Rückstauschutz  
(1) Kann Abwasser auf dem angeschlossenen Grundstück nicht mit einem 
genügenden natürlichen Gefälle der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, 
hat die Eigentümerin bzw. der Eigentümer Einrichtungen zum Heben des 
Abwassers (Hebeanlagen) zu schaffen und zu unterhalten. 
(2) Öffnungen von Grundstücksentwässerungsanlagen wie Schächte, Ausgüsse, 
Bodenabläufe, Klosettbecken und Abläufe für Niederschlagswasser, die unter der 
Rückstauebene liegen, müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik gegen Rückstau aus den öffentlichen Abwasseranlagen gesichert werden. 
(3) Als Rückstauebene gilt beim Gefällesiel die vorhandene oder endgültig 
vorgesehene Straßenhöhe an der Anschlussstelle der Sielanschlussleitung an das 
jeweilige Siel, beim Drucksiel die Oberkante des Schachtes der Einrichtung zum 
Sammeln und zur Förderung der Abwässer. 

 
HINWEISE 
 

Hinweis zur Kostentragung 
 

49. Nur bei § 19 SAG! 
Aufgrund dieses Bescheides wird eine Anschlussleitung auf öffentlichem Grund 
bzw. eine ESF-Anlage hergestellt bzw. verändert. Auf Sie kommen Kosten in Höhe 
der tatsächlichen Herstellungskosten (§ 19 SAG) zu. Sie erhalten dazu einen 
gesonderten Kostenfestsetzungsbescheid der HSE (Abgabenabteilung). 
 

50. Nur bei § 11 SAG! 
Aufgrund dieses Bescheides wird eine Anschlussleitung auf öffentlichem Grund 
bzw. eine ESF-Anlage hergestellt. Auf Sie kommen Kosten in Höhe der pauschalen 
Anschlussbeitragssätze (§ 11 SAG) zu. Sie erhalten dazu einen gesonderten 
Beitragsbescheid der Finanzbehörde (Abt. Anliegerbeiträge). 
 
 

51. Für die neu hergestellte Grundstücksentwässerungsanlage ist ein 
Dichtheitsnachweis durch einen Fachbetrieb erstellen zu lassen und an die BUE zu 
mailen: dichtheitsnachweise@bue.hamburg.de. 
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Anlage 6 zum Bescheid 
 
WEGERECHTLICHE AUFLAGEN UND HINWEISE 
 
AUFLAGEN 
 

Verkehrs- und wegerechtliche  Anforderungen  
Vorschriften 
 

52. Bei der Ausführung und dem Betrieb der Anlage sind die Vorschriften des 
Hamburgischen Wegegesetzes   einschließlich der dazu erlassenen Verordnungen 
und Richtlinien zu erfüllen. Bezüglich der Verkehrsregelung   ergehen im 
Einvernehmen mit dem Fachamt Management des öffentlichen Raumes MR 21  
Wandsbek      die nachstehenden Anforderungen: 
 
 
Zuständige Stelle für die Durchführung / Überwachung 
 

53. Alle Baumaßnahmen, die durch das private Bauvorhaben im öffentlichen Grund 
notwendig werden, werden durch die 

Wegeaufsicht-Bereich Süd 
W / MR 2322 

Rahlau 75 
22045 Hamburg 

Tel.: 040 – 428 81-2809 
 

Mo – Fr von 7:00 – 9:00 Uhr 
Mo – Do von 14:00 – 15:30 Uhr 

 
veranlasst oder durchgeführt. 
 

54. Die Sondernutzungserlaubnis nach § 19 Absatz 1, bzw. § 25 Hamburgisches 
Wegegesetz (HWG) vom 22.01.1974 in der geltenden Fassung, für die Benutzung - 
Inanspruchnahme des öffentlichen Weges wird in Aussicht gestellt. Die Erlaubnis ist 
beim  
 

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt I 
Servicezentrum - Kundenservice 

Schloßgarten 9 
22041 Hamburg 

 
Tel.: 040-428 81 3232 
Fax: 040-427 90 5480 

E-Mail: wbz@wandsbek.hamburg.de 
einzuholen. 
 
Ausführungsbeginn 
 

55. Rechtzeitig vor Baubeginn sind die Maßnahmen im öffentlichen Grund mit der o.g. 
Dienststelle abzustimmen. 
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Durchführung / Anforderungen 
 

56. Die Durchführung dieser Maßnahmen gehen zu Lasten und Kosten des 
Antragstellers (§§ 18, 19 und 22 HWG). 
 

57. Die Genehmigung der Überfahrt und der Sondernutzungserlaubnis 
(Baustellenzufahrt) steht unter der Bedingung, dass vor Baubeginnanzeige die 
Zahlung einer Vorkasse in der geschätzten Höhe von 0,00 € erfolgt ist.  
Die Höhe dieser Vorauszahlung ergibt sich zum einen aus den voraussichtlichen 
Wegebaukosten der Überfahrt, sowie der Sondernutzungskosten, die im Rahmen 
der Sondernutzungserlaubnis entstehen.  
Bankverbindung und Referenznummer sind 4 Wochen vor Baubeginn bei der in den 
wegerechtlichen Auflagen genannten Dienstelle zu erfragen.  
 

58. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Bauleistungen aus der Herstellung der 
Sondernutzung nach Effektivkosten incl. Auftragsgemeinkosten mit dem 
Antragsteller abgerechnet. Dabei werden Überzahlungen erstattet. Übersteigen die 
Effektivkosten die geleisteten Vorauszahlungen, werden Nachzahlungen vom 
Antragsteller gefordert. 
 

59. Die vorhandene Überfahrt zum Grundstück ist gemeinsam mit der angrenzenden 
Bebauung zu nutzen. 
 

60. Die Höhen an der Grundstücksgrenze sind der Örtlichkeit anzugleichen. 
 

61. Vom Grundstück darf kein Oberflächenwasser auf den öffentlichen Grund abgeleitet 
werden (§ 23 HWG). Verläuft das Gelände zum öffentlichen Grund hin abschüssig, 
so ist durch geeignete bauliche Maßnahmen zu verhindern, dass ablaufendes 
Oberflächenwasser auf öffentlichen Grund gelangt (z.B. durch ACO-Drainrinne). 
 

62. Für den aus der Überfahrt ausfahrenden Verkehr sind aus Gründen der 
Verkehrssicherheit auf dem privaten Grund Sichtdreiecke mit 3,00 m Schenkellänge 
frei zu halten, in denen keine Gegenstände stehen dürfen, die höher als 0,80 m sind 
(z.B. Hecken, Mauern). 
 

63. Im Bereich der Baustellenüberfahrten und endgültigen Überfahrten sowie der 
geplanten Hausanschlüsse im öffentlichen Grund ist die Kampfmittelverordnung § 6 
zu beachten und die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Vor Baubeginn ist 
die Kampfmittelfreiheit zu bestätigen bzw. die zuständige Wegeaufsicht zum Thema 
Kampfmittelräumung zu beteiligen. 
 
Sondernutzung (Baustellenüberfahrt): 
 

64. Der Überfahrtsbereich ist stets verkehrssicher zu unterhalten. 
 

65. Fahrbahnverschmutzungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden 
oder  s o f o r t  zu beseitigen. 
 

66. Die Beseitigung der entstandenen Schäden an der Wegefläche durch die 
beantragte Nutzung erfolgt im Auftrag des Managements des öffentlichen Raumes. 
Das Gleiche gilt für den Bau und den Rückbau einer notwendigen Baustellenzufahrt. 
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67. Im Bereich von Straßenbäumen ist die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu beachten. Die 
DIN 18920 erhalten Sie bei dem  
Dezernat für Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Fachamt Management des öffentlichen 
Raumes, MR 23, Am Alten Posthaus 22041 Hamburg, Tel. 42881 3254.  
 

68. Die Sondernutzungserlaubnis nach § 19 Hamburgisches Wegegesetz (HWG) zur 
Nutzung der öffentlichen Wegeflächen wird, unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs und vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde, erteilt.  
 

69. Die Erlaubnis ist ab dem Beginn der Nutzung der öffentlichen Wegefläche für die 
Dauer von 12 Monaten befristet.  
 
Ort der Nutzung:  Sieker Landstraße 29 
 
Art und Zweck der Nutzung: Baustelleneinrichtung 
 
Maß der Nutzung:  nicht bekannt  
 
 
Hinweise 
 

70. Schadenersatzansprüche können bei einem Widerruf gegen die Freie und 
Hansestadt Hamburg nicht geltend gemacht werden. 
 

71. Die Erlaubnis ist weder vererblich noch kann sie auf Dritte übertragen werden. 
 

72. Die Kosten für Wiederherstellung und Schadenersatz werden durch einen 
gesonderten Bescheid aufgrund § 62 Hamburgisches Wegegesetz (HWG) in 
Verbindung mit der Verordnung über die Höhe der Gemeinkostenzuschläge nach 
dem Hamburger Wegegesetz (HWG) festgesetzt. 
 

73. Für die Nutzung der öffentlichen Wegeflächen werden Gebühren nach der 
Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- 
und Erholungsanlagen fällig. Über die Benutzungsgebühren ergeht ein 
gesonderter Bescheid. 
 
Auflagen 
 

74. Anträge auf weitere Nutzungen des öffentlichen Grundes (z.B. Krangestellung, 
Baustelleneinrichtung etc.) bedürfen einer gesonderten Erlaubnis. Sie sind bei der 
vorgenannten Dienststelle rechtzeitig zu beantragen. 
 

75. Der Beginn, die Verlängerung oder Beendigung der Sondernutzung ist 
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss erstattet werden an: 
 

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt 
Servicezentrum - Kundenservice 

Schloßgarten 9 
22041 Hamburg 

 
Fax: 040-427 90 5480 

E-Mail: wbz@wandsbek.hamburg.de 
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76. Vor Beginn der Nutzung hat der Erlaubnisinhaber sich die Fläche an Ort und Stelle 

von einer Person der zuständigen Wegeaufsichtsbehörde anweisen zu lassen. 
 

77. Anordnungen von Personen der Wegeaufsichtsbehörde, der Polizei oder anderer 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sind unverzüglich zu 
befolgen. 
 

78. Diese Erlaubnis ist vor Ort auf Verlangen den Beauftragten der 
Wegeaufsichtsbehörde, der Polizei oder anderer Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben vorzuzeigen. 
 

79. Verkehrsteilnehmer und Anlieger dürfen durch die Sondernutzung nicht gefährdet, 
der Verkehr nicht behindert werden. Die Belange Behinderter sind zu 
berücksichtigen. 
 

80. Zugänge, Zufahrten und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. 
 

81. Zum Schutz der öffentlichen Wege und des Straßenverkehrs sind alle erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, insbesondere sind Baustellen gemäß den Auflagen der 
Straßenverkehrsbehörde abzusperren und zu kennzeichnen. 
 

82. Im Bereich der Nutzung sind Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen 
pfleglich zu behandeln und vor Beschädigungen in den ober- und unterirdischen 
Teilen zu schützen, erforderliche Maßnahmen sind mit der zuständigen Dienststelle 
abzustimmen. 
 

83. Durch die Nutzung dürfen Einrichtungen und Sachen Dritter nicht beschädigt, 
verändert oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die erforderlichen Eingriffe in 
Einrichtungen und Sachen Dritter sind vom Erlaubnisinhaber in eigener 
Verantwortung direkt mit den Dritten zu regeln. Die zuständige 
Wegeaufsichtsbehörde ist zu beteiligen. Gegebenenfalls entstehende Kosten sind 
vom Erlaubnisinhaber zu tragen und direkt an die Dritten zu zahlen. 
 

84. Werden Arbeiten am Leitungsnetz oder Straßenbauarbeiten erforderlich, ist die 
dafür benötigte Fläche freizumachen. Schadenersatzansprüche können dafür nicht 
geltend gemacht werden. 
 

85. Schieber-, Kanal-, und Einsteigeschächte von Leitungstrassen, Hydranten, 
öffentliche Verkehrs- und Beleuchtungsanlagen u. ä. müssen zugänglich bleiben.  
Das Abfließen von Oberflächenwasser muss gewährleistet bleiben. 
 

86. Der Erlaubnisinhaber hat der Freien und Hansestadt Hamburg alle Kosten zu 
erstatten, die ihr im Zusammenhang mit der Sondernutzung entstehen. Hierzu 
gehören auch Entschädigungs- und Schadenersatzleistungen, welche die Freie und 
Hansestadt Hamburg im Zusammenhang mit der Sondernutzung aufgrund einer 
Rechtspflicht erbringen muss. 
 

87. Nach Beendigung der Sondernutzung wird die genutzte Wegefläche von der 
Trägerin der Wegebaulast wieder hergestellt. Die Kosten sind auch dann in voller 
Höhe zu erstatten, wenn gegenüber dem ursprünglichen Zustand der Fläche 
Verbesserungen eingetreten oder Schäden der Sondernutzung von einem anderen 
als dem Erlaubnisinhaber verursacht worden sind. 
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88. Der Erlaubnisinhaber trägt die Haftung für den Zustand der genutzten Wegefläche, 
bis sie von der Trägerin der Wegebaulast wieder hergestellt wird. Ist die Beendigung 
der Sondernutzung schriftlich angezeigt worden, geht die Haftung drei Monate nach 
Beendigung der Sondernutzung auch dann auf die Wegeaufsichtsbehörde über, 
wenn diese mit der Wiederherstellung noch nicht begonnen hat. 

 
HINWEISE 
 

Hinweise auf weitere Verfahren  
 

89. Diese Erlaubnis ersetzt nicht weitere erforderliche Genehmigungen, Bewilligungen, 
Erlaubnisse, Zustimmungen und Anzeigen, auch dann nicht, wenn für deren 
Erteilung Dienststellen derselben Behörde zuständig sind.  
 

90. Dies gilt insbesondere für die folgenden Verfahren:  
Das Verändern öffentlicher Wege, insbesondere das Aufgraben, bedarf einer 
gesonderten Erlaubnis nach § 22 Hamburgisches Wegegesetz (HWG). Diese 
Erlaubnis ist bei der zuständigen Dienststelle zu beantragen.
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Anlage 7 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Errichtung 
Art der beantragten Anlage: Gebäude, Gebäudeklasse  3 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse: 1 Vollgeschoss 
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